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36. rmtel'lllmicht die Notwendigkeit. stlbketen Nutzen aus Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIbeauf-
der WelttmllDtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Weltnunn- flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
aktivitliten beizutragen, die dem sozioökonomlschen Fort- 30. Juni 199421, 

schritt der Menschheit, insbesondere der Menschen in den 
Bntwicklungsllindern, filrderlich ist; 

37. nimmt Kenntnis von den auf der siebenunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen zn der Frage. wie der Weltraum einer friedlichen 
Nutzung vorbehalten werden kann; 

38. enucht den Ausschuß, auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zn prIIfen, wie der Weltnunn friedlichen 
Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalversamm
lnng auf ihrer flInfzigsten Tagung darIIber Bericht zn erstatten: 

39. enucht den Ausschuß lllfIJerdem, auf seiner achtund
dreißigsten Tagung die Behandlung des Thgesordnungs
punktes "Nl1tz1iche Nebenprodukte der Weltraumtecbnik' 
Oberbllck über den derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

40. enucht die Sonderorganisationen und anderen inter
nationalen Organisationen, ihre Z"samm~beit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zn vertiefen und 
ihm Sachstendsberichte über ihre Tiltigkeit auf dem Gebiet der 
friedlichen Nutzung des Weltraums zn ilbermitteln; 

41. begrqßt den Bericht des Genera1sekretllrs über die 
internationale Zusammenarbeit bei We1trallmaktivitäten zur 
Erhöhung der Sicherheit in der Zeit nach dem Kalten Krieg'" 
und fordert die zuständigen Organe auf, den Inhalt dieses 
Berichts zn berUcksichtigen; 

42. nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Ausschusses, 
die Generalversammlung solle auf ihrer laufenden Tagung bei 
der Behandlung der Frage einer Revision des "Obereinkom
mens zur Regelung der Tilti~ von Staaten auf dem Mond 
und anderen Himmelskörpern'" vorläufig keinen Beschluß 
fassen; 

43. enucht den Ausschuß, seine Arbeit entsprechend 
dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der 
Weltmumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies 
angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer 
fIlnfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine 
Auffassungen darIlber enthIIlt, welche Themen in Znkunft zn 
untersuchen wären. 

83. PIlmDnItvmg 
9. Dezember 1994 

49/35. Hilfswerk der Vereinten Nationen fOr Pal!lstlnp
ßOt:btllnge Im Nahen Osten 

A 
HlLFBFORPALÄSTJNAPL1l"CHllJNGE 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/40 A vom 10. De
zember 1993 und alle ihre früheren Resolutionen zn dieser 
Frage. so auch Resolution 194 (Iß) vom 11. Dezember 1948, 

.. A/481221. 
.. Resolution 34/68. AoIago. 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Wasbington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates Ismel und die Palifstinensische 
Befreiungsorganisation" und die darauffolgenden DurchfDh
rungsabkommen, 

in Wtlrdlgrmg der Arbeit der im Rahmen des Friedens
prozesses im Nahen Osten eingesetzten Mn1ti1atera1en Arbeits
gruppe für Flüchtlinge. 

mit Genugtuung über die Ernennung eines Sonderkoordina
tors der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten durch 
den GeneralsekretII, 

sowie mit Genugtuung über den Beschh,ß, den Amtssitz des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für PallIstinaflüchtlinge im 
Nah~ Osten in sein Einsatzgebiet zu verlegen. 

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer 
Resolution 194 (Iß) vorgesehene Repatriierung beziehungs
weise Entschlldigung der FliIchtlinge noch nicht stattgefunden 
hat und daß daher die Situation der Flüchtlinge weiterhin zn 
Besorgnis An1aß gibt. 

2. dankt dem GeneraIbeauftra und allen Mitmbeitern 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal!!stjnaßüchtlinge 
im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk innerhalb der 
Grenzen der verfUgbaren Mittel alles in seinen KrIIften 
SIehende tot, und dankt außerdem den Sonderorganisationen 
und privaten Organisationen ffIr ihre wertvolle Arbeit zur 
Unterstiltzung der Flüchtlinge; 

3. schließt sich dem Beschluß des Generalsekretllrs an, 
den Amtssitz des Hilfswerks zu verlegen. ersucht den Ge
nera1sekretär, diesen Best:hluß so durchzufilbren, daß die 
eIliziente und kontinuierliche Tätigkeit des HiJfswerks auf 
a1len Gebieten in seinem Einsatzbereic:h nicht beeintrilchtigl 
wird, und ersucht den Genera1sekretär, einen detaillierten 
Fmanzplan zu erstellen, der der Arbeitsgruppe zur Frage der 
Fmanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaJl!stinaflßchtlinge im Nahen Osten so bald wie möglich, auf 
jeden Fall jedoch noch vor dessen Verlegung vorzulegen ist; 

4. stellt mit Bedauern fo,lt, daß es der St:h1ichtungs
kommisaion der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zn finden, um Fortschritte bei der 
Durchfllhrung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III)" zu 
erzielen, und ersucht die Kommission, sieh auch weiterhin um 
die DurchfDhrung der besagten Ziffer zu bemühen und der 
Generalversammlung zn gegebener Zeit, splItestens jedoch bis 
zum 1. September 1995, darIlber Bericht zu erstatten; 

5. nimmt Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Verwirklichung des Fric-

" 0jfIas1Jes Proto/rQU der GeIumzlvIlT8Q1l1ll//ung Neununtl1>ienJgm 
Tagung. BeIlage 13 (A/49n3). 

" A1481486-S/26S60. Anhang; siebe 0fficIaJ II«tmls qf the Seauity 
Cowteil, Forty-sewmIh Year. Supplement tor October. N_r and 
Det:ember 1993. Dot.t-nt SI22656O • 

" _ A/49/Sf1J. AtthaDg. 
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dens im ersten Jahr nach der Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Seihst
regierung verzeichnet hat; 

6. begrqpt die Ergebnisse, die auf der am 1. Oktober 
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt
zung des Friedens im Naben Osten im Hinblick auf die 
Gewllhrung dringender finanzieller und wirtschnftlicher HiJfe 
zur Unterstützung der wirtschaftIichen und sozialen &!Wick
lung des pailIstinensischen Volkes mzie\t worden sind, begrüßt 
außerdem die diesbezüglichen Beiträge der Mitgliedstaaten 
und fordert alle Mitgliedstnaten nachdrücklich auf, so rasch 
wie möglich Hilfe und Unterstiltzung zu gewiihren, damit die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der besetzten Gebiete 
vorangetrieben wird; 

7. lenkt die Arifmerksamkelt darauf, daß die im Bericht 
des Generalbeauftragten dargestellte Finanzlage des Hi1fs. 
werks nach wie vor ernst ist; 

8. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des 
strukturellen Defizits, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist, 
fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensbedingon
gen der Pallistinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf 
den Friedensprozeß auswirken könnte; 

9. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst 
großzügige Anstrengongen zu unternehmen, um den voraus
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch 
die Kosten für die Verlegong des Amtssitzes nach Gaza, und 

. fordert die nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich auf, 
rege1mlißig Beiträge zu entrichten, und die beitragszahlenden 
Staaten, eine Erhöhung ihrer rege1mlißigen Beiträge in 
Erwägung zu ziehen. 

B 

83. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

ARBElTSGRUPPB ZUR FRAGE DER FINANZIERUNG DFS HlLFs
WERKS DER VIlREINTEN N..mONEN FÜR PALÄS11NAFLÜClIT
lJNGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 48/40 B vom 
10. Dezember 1993 und die fröheren Reaolutionen zu dieser 
Frage, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits
gruppe zur Frage der Fmanzierung des Hilfswerks der Ver
einten Nationen für PalUstinafJ1lchtlinge im Naben 0sten24 zur 
Kenntnis nahm, 

nach Beluuullung des Berichts der Arbeitsgruppe" , 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für PaIlIstina
flüchtlinge im Naben Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 199421

, 

.. AI36I866 und Kort. I: siehe BUCb AI'>I1S91. 
" A/491S70. 

In großer Sorge über die kritische Finanzlagn des Hi1fs. 
werks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwendigen 
Dienst1eistnngen des Hi1fswerks an die Palästinaflüchtlinge, so 
auch auf die Notstandsprogram, ausgewirkt hat und noch 
immer auswirkt, 

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hi1fswerks wenigstens auf dem gegenw6rtigen Mindestniveau 
weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bau
arbeiten vornehmen kann, 

1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal6atinaflüchtlinge 
im Naben Osten Ihre Anerkennung aus für ihre Bemühnngen, 
zur Gewlihrleistnng der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

2.. nImmI den Bericht der Arbeitsgruppe zustimmend zur 
Kenntnis; 

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin daram zu bemühen, die Finanzierung des Hi1fswerks 
für ein weiteres Jahr sicherzustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Arbeit erforderlichen Dienste und HiJfen zur VerfIlgung 
zn stellen. 

c 

83. Plenmsitvmg 
9. Dezember 1994 

INFOLGEDERFBiNDSBLJ.GKB\IHNVOMJ'UNI 1967 UND 
SPÄTERER F'i!lNDSBLIGKI!ITEN vmmuEBENB l'BRsoNBN 

Die GeneralverstlllUllbmg, 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967, 2341 B (XXI) vom 19. Dezember 1967 und alle 
danach verabschiedeten Reaolutionen zn dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die Reaolutionen des Sicherheits
rats .237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre
tIIr gemäß Reaolution 48/40 F der Generalversammlung vom 
10. Dezember 1993 vorgelegt haf6, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaIlIatinaflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 
1993 bis 30. Juni 199421, 

besorgt über das anhn\tende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und sp/Itere Feindselig
keiten verursacht wird, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der durch die Regienmg des Staates Israel und die Pallistinen
sische Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washington unterzeichneten Grundsatzerklllrung über Rege-

" A/49/441. 



Itmgen betreffend eine vorlliufige Selbstregierung'Z betreffend sowie 1IfJCh Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
:b:Uwurden·täten filr, die Aufnahme von Personen, die 1967 tragtcn des Hilfswerks der Vereinten Nationen filr Palästina

flüchtlinge im Nahen Osten filr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 1994', 

1. be/aiiftl.gt das Recht aller infnlge der Feindseligkeiten 
vom Juni 1967 und splIterer Feindseligkeiten verbiebenen 
Personen auf Rftckkehr an ihre HeimstfitWl oder frI1heren 
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; 

2. verleiht der Hoffiumg Ausdruck, daß die Rnckkehr der 
verlrlebenen Personen dank des von den Parteien in Ar
tikel XII der Gnmdsatmr1dilrtmg über Regeltmgen bebeffend 
eine vorillufige Selbstregierung vereinbarten Mechanismus 
beschleunigt wird; 

3. unterstUtzt in der Zwischenzeit die Bemühungen des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
filr PaIlIstinafIftchtiinge im Nahen Osten, Personen in diesem 
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
splIterer Feindseligkeiten gegenwärtig verbieben sind und 
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands
maßnahm., im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter
hin humanitllre Hilfe zu gewähren; 

4. appeUiert nachdriJc1dich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfilr großzllgige 
Beibllge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten 
zwischcnstaatlichen und nichtstaat1ichen Organisationen zu 
entrichten; 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Absp:rachc mit dem 
Generalbeauftragten der Generalversammlung vor ihrer 
ftlnfzigsten Thgung über den Stand der DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

83. plenan/tf.ung 
9. Dezember 1994 

VON MiTGLmDsTAATEN ANGEBOTBNB ZUSCHOSSB UND 
S11PBNDIBNFÜRDmHOCIISCIIUL- UND BERUFSAUSBILDUNG 
VON PALÄSTINAFLilCIITLINOEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (Ill) vom 
19. November 1948 über Hilfe filr Palästinaflüchtlinge, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35113 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De

. zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D 
vom 16. Dezember 1985,41/69 D vom 3. Dezember 1986, 
42/69 D vom 2. Dezember 1987,43/57 D vom 6. Dezember 
1988,44/47 D vom 8. Dezember 1989, 4Sn3 D vom 11. De
zember 1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 
14. Dezember 1992 und 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 

in Kenntnis der Thtsachc, daß die PaIästinafIftchtiinge seit 
vier Jahrzehnten ohne Heimstfittcn, Land und Existenz.. 
grundlage sind, 

1IfJCh Belumdltmg des Berichts des Generalsekretärs27
, 

., A/49/439. 

I. fordert alle Staaten nacJrdrllckIlch tIlff, auf den in ihrer 
Resolution 32190 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und 
in spliteien einschlligigen Resolutionen wiedeIholten Appell in 
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der PaUlstinatlncbt
linge an Hochschnl- und Berufsallsblldllngsmöglichkeiten 
Rechnung triIgt; 

2. appelliert nachdrIlcIdich an alle Staaten, Sonder
organisationen und IllchtstaatUchen Organisationen, zuslltz!h:h 
zu ihren BeitrlIgen zum ordcntIichen Haushalt des Hilfswerks 
der Vereinten Nationen filr PaIästinafIftchtiinge im Nahen 
Osten mehr Sonderzuweisongen filr Zuschüsse und Stipendien 
filr PaIästinafIftchtiinge bereitzustellen; 

3. dtmkt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen 
41/69 D, 42/69 D, 43/57 D, 44/47 D, 4Sm D, 46146 D, 
47/69 D und 48/40 D nachgekommen sind; 

4. bittet die bebeffenden Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in lhrcnt jeweiligen Znstiindigkeitsbereich auch künftig . 
studierenden Pal!!stinaflftchtlingen Hilfe filr die HochschuIaus
bildung zu gewähren; 

S. appeUiert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universitfit der Vereinten Nationen, den pa1lIstinensl
sehen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa1lIstinensischen Gebiet großzllgige Beibllge zukommen zu 
1!!ssen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Uni
versität von Jerusa1em (EI Kuds) filr PaIästinafIncbtlinge; 

6. appeUiert aqßerdem an alle Staaten, Sonderorganisa
tionen und sonstigen internationalen OIganc, BeibIIge zur 
Errichrong von Berufsbildungszben für PaIlIstinaflftchtlinge 
bereitzustellen; 

7. ersucht dus Hilfswerk, als Empfl!nger und 'nellh!!nder 
der Sonderzuweisungen filr Zuschüsse und Stipendien zu 
fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
PallIstinafIiIchtlingen zu vergeben; 

8. ersucht den Generalsekretilr, der Generalversmnmlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu crststten. 

E 

83. plenan/tf.ung 
9. Dezember 1994 

AKTiVITÄTEN DES HILFSWERKS DER VEREINTBN NA110NBN 
FÜR PALÄSTINAFLilCIITLINGB IM NAHBN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 212 (Ill) vom 19. November 1948, 302 
(IV) vom 8. Dezember 1949 und alle dan!!ch verabschiedeten 
Resolutionen zu dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die einschlligigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 
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nach Behand/.ung des Berichts des Generalbeauftragte des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen fIIr PaIlistinaf1Ocht1inge im 
Naben Osten fIIr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 30. Juni 199421• 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen fIIr Palllati· 
naflllcht1inge im Naben osten an den Generalbeauftragten. 
datiert vom 15. September 1994. das im Bericht des General· 
beauftragten wiedergegeben ist, 

nach Be1umdlung der Berichte. die der Generalsekretär 
gemlIß ihren Resolutionen 48/40 E"'. 48/40 H"" und 48/40 1" 
vom 10. Dezember 1993 vorgelegt hat, 

unter Hinweis auf die Artikel 100. 104 und lOS der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die 
Vorrechte und Immunitäten der Ven:inten Nationen". 

erneut erklilrend. daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf das seit 1967 besetzte pa1lIstinensische Gebiet 
einschließlich Jerusalems anwendbar ist, 

bn Bewt4fJtseln dessen, daß die PaIlistinaf1Ocht1inge seit 
. mehr als vier Jahrzehnten ohne HeimstJitten.· Land und 
Existenzgrundlage sind, 

sowie bn Bewt4fJtseln der nach wie vor bestehenden 
Bedürfnisse der PalästinaflOcht1inge im gesamten besetzten 
paJllstinensischen Gebiet und in den anden:n Einsatzgebieten, 
namentlich in Libanon. Jordanien und in der Syrischen 
Arabischen Republik, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung fIIr die Rolle. die das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen fIIr Palästinaflflcht1inge im 
Nahen Osten im Laufe der Jahre im Dienste der Pal!!stina. 
flflcht1inge gespielt hat, sowie im Bewußtsein der Wichtigkeit 
seiner Präsenz und der Zunahme seiner Arbeit unter den neuen 
Gegebenheiten, 

ferner bn Bewt4fJtseln der wertvollen Arbeit, die die utit 
F1f1cht1ingsfragen befaßten Bediensteten des Hilfswerks 
geleistet haben, indem sie dem pallIatinensischen Volk, 
insbesondere den PalIlstinaflOcht1ingen, Schotz gewiihrt haben, 

In gTOßer Sorge über die kritische F1nanz1~ des Hi1fs.. 
werks und den:n Auswirlamgen auf die weitere Bereitstellung 
der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an die 
PaIlistinaf1f1chtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme, 

bn Bewt4fJtseIn des vom Hilfswerk eingeleiteten neuen 
Prognunms zur Verwirklichung des Friedens, 

flberteugt von der Notwendigkeit, den Amtssitz das Hi1fs.. 
werks in das besetzte paIlIstinensisce Gebiet zu verlegen. das 
ein ThiI des Einsatzgebiets des Hilfswerks ist, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Gnlßd .. ~k1iirung 
über Regelungen betreffend eine vorUlufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Sraates Israel und die Pal!!stinensisce 

.. A/49/440. 

.. A/49/442. 

.. A/491443. 

.. Resobrtlnn 22A (1). 

" V.- NIIIioneJI, TreoJy!leriu. Vol. 75. Nr.973. 

Befreiongsorganisation'" und die darauffolgenden Durch· 
flIhrungsabkommen, namentlich das am 4. Mai 1994 in Kairo 
unterzeichnete Abkommen über den Gaza·Streifen ond das 
Gebiet von Jericho33

• 

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten 
Abkommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk 
und der PallIstinensischen Befreiungsorganisation enthalten 
ist", 

Ullter Hinweis auf ihren Beschluß 48/417 vom 10. De
zember 1993 über die Herstellung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Pallistinensischen 
Befreiungsorganisation, 

1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr PaIUstinafillcht1inge im Naben Osten 
sowie a11en Mitarbeitern des Hilfswerks fIIr ihre unermiIdli
eben Anstrengungen ond ihre wertvolle Arbeit; 

2. dankt at4fJerdem dem Beirst des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr Pall!stinaflflchtlinge im Nahen Osten 
und ersucht ihn, seine 1Ierni1lulßgen fortzusetzen und die 
Generalversammlung über seine .AktivitlIten, namentlich die 
vo11inhaltliche Durcbfilbrung des Beschlusses 48/417, unter
richtet zu halten; 

3. anerkennt die Unterstützung, welche die Gaststsaten 
und die Paillstinensisclte Befreiungsorganisation dem Hi1fs.. 
werk bei der Ert11I1ung seiner Aufgaben gewilhren; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-juro
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten12 zu akzeptie
ren und sich genaneste\lS an seine Bestimmungen ZU halten; 

5. fordert Israel at4fJerdem auf, sich hinsichtlich der 
Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes 
seiner Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtongendes 
Hilfswerks in den besetzten Gebieten einschließlich Jefllsa1ems 
an die Artikel 100, 104 ond lOS der Charta der Vereinten 
Nationen und das Übereinkommen über die VOl'RlChte nnd 
Immunitäten der Vereinten Nationen" zu halten; 

6. fordert die Regierung Israels abel7llllls auf, dem 
Hilfswerk fIIr die Schliden, die durch die Handlungen der 
israelischen Seite an seinem Eigentom und seinen Einrichtun
gen entstanden sind, Schadenersatz zu leisten; 

7. ersucht den Generalbeauftra die Ausstellung von 
Personalausweisen an PalästinaflOcht1inge ond den:n Nacll
kommen in dem besetzten paliistinensischen Gebiet fort-
zusetzen; 

8. SleUtfest, daß das neue Umfeld, das durch die von der 
Regierung des Sraates Israels und der Palistinenslschen 
Befreiungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerk1iirung 
betreffend eine vor1llufige Se1bstregierung" ond die dar
auffolgenden Durchfllhrungsabkommen geschaffen wurde, 
weitreichende Folgen fIIr die Tlitigkeit des Hi1fswerks gehabt 
hat, welches kllnftig aufgerufen ist, in enger ZusammenarbeIt 
mit dem Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 

" A/49ß8O-SI19941727. Anhang; s1ehe 0jfIcIal Rectmis oftlte Secm1ty 
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besetzten Gebieten, den Sonderorganisationen und der 
Weltbank auch weiterhin dazu beizutragen, daß sich die 
wirtschaftliche und soziale Stabilität in dem besetzten Gebiet 
bessert; 

9. stellt at4/eniemJest, daß die Arbeit des Hilfswerks auf 
allen Tlitigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar ist; 

10. nimmt ferner Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, 
den das Progmmm zur Verwirklichung des Friedens im ersten 
Jahr nach der Unterzeichnung der Grundsatzerkllirung ver
zeichnet hat; 

11. fonkrt alle Staaten, Sonderorganisatonen und nicht
staatlichen Organisationen nachdrilckllch auf, auch weiterhin 
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu 
erhöhen, damit die gegenwärtigen finanzießen Schwierigkeiten 
gemildert werden, und das Hilfswerk zu unterstfItzen, damit es 
den PaIIlstinaf1f1chtlingen auch weiterhin wirksam die notwen
digste Hilfe gewähren kann. 

F 

83. P1enarsilz.ung 
9. Det.ember 1994 

EINKoMMEN AUS DEM EIGENTUM 
VON PALÄSTlNAFLÜCH1UNOBN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und 
alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

Kenntnis nelunend von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemliß Resolution 48140 G vom 10. Dezember 1993"', 

sowie Kenntnis nelunend von dem Bericht der Schlich
tungskommission der Vereinten Nationen ffIr PallIstina ffIr die 
Zeit vom 1. September 1993 bis 31. August 1994", 

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklllrung 
der Menschenrechte31 und in den Grnndslltzm des Völker
rechts das Prinzip verankert ist, daß niemand willkllrlich seines 
Privateigentums beraubt werden darf, 

die Auffassung vertretend, daß die arabischen PaIllstina
f1fIcht1inge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende 
Einkommen haben, 

insbesondere U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlichtungskommis
sion der Vereinten Nationen ffIr PallIstina anwies, in Ab
sprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen der arabi
schen PallIstinaflflcht1inge vorzuschreiben, 

Kenntnis neIunend davon, daß das Progmmm zur Erfassung 
und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiund
zwanzigsten Sachstandsbericht der Schlichtungskommission 
der Vereiaten Nationen ffIr PallIstina'" abgeschlossen ist und 

.. Al49/488. 
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daß das Katasteramt Uber ein Verzeichnis der· arabischen 
Grundeigeatilmer und über Unterlagen über Lage, FlIlche und 
andere Merkmale arabischer GrundstfIcke verfilgt, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
ScbIichtungsrommission der Vereinten Nationen ffIr Pal!1stina 
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grund
besitzes sowie arabischer VermögeDswerte und GnmdatiIcks
rechte in Israel zu ergreifen und zugunsten der rechtmll1ligen 
Eige'ntömer einen Fonds ffIr das daraus erwachsende Ein
kommen einzurichten, 

2. fonkrt Israel abermals auf, dem Generalsekretllr zur 
Durchfilhrung dieser Resolution alle Bimichtungen und HiJfen 
zur Verfilgung zu stellen; 

3. fonkrt die Regierungen aller anderen in Betracht 
kommenden Mitgliedstuaten auf, dem GeneraIsekretär alle in 
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über 
arabischen Gnmdbesi\z sowie arabische Vermögenswerte und 
Grundstflcksrechte in Israel zur Verfilgung zu stellen, die ihm 
bei der Durchfllhnmg dieser Resolution dienlicb sein könnten; 

4. ersucht den Genemlsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fönfzigsten Thgung Ober die DurchflIbrung dieser 
Resolution Bericbt zu erstatten. 

G 

83. PlenarsiIz.ung 
9. Dezember 1994 

UNIVERSITÄT VON JBRUSALEM (BI. KUDS) 
FOR PALÄSTlNAFLÜCHTI.INGE 

Die Generalversommbmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 vom 
16. Dezember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 
38/83 K vom 15. Pezember 1983, 39199 K vom 14. Dezember 
1984,40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 4U69 K vom 
3. Dezember 1986,42169 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J 
vom 6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 
45n3 J vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 
1991, 47/69 J vom 14. Dezember 1992 und 48140 I vom 
10. Dezember 1993, 

nach Behandlang des Berichts des GeneraIsekretII, 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeanf
tragten des Hilfswerks der Vereiaten Nationen ffIr Pal!1stim .. 
flflcht1inge im Nahen Osten ffIr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 199421

, 

I. bettmtdie Notwendlgkeit eines Auabuus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten paIiisti
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und insbesondere 
die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten UDiversitilt; 

2. ersucht den Generalsekretllr, gemlIß ihrer Resolution 
35/13 B vom 3. November 1980 und unter gebilhrender Be
rücksichtigung der mit dieser Resolution im Einklang stehen
den Empfehlungen auch weiterhin alles zur Errichtung der 
UDiversität von Jerusalem (BI Knds) zu tun; 

" Al49/SOS. 



UB Geaeral'Ohi1iIlllIl!nng-Neummd,le .. "", T_ 
3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals m4. die 

Durchfllhrung dieser Resolution zu unterstiltzen und die 
· HIndernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni
versität von lerusalem (EI Kods) entgegenstellt; 

4. ersucht den Generalsekretär Cl14!Jerdem, der General
versammIung auf ihrer filnfzigsten Thgung Ilber den Stand der 
DurchfIlhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitz.ung 
9. Dezember 1994 

49136. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuclnmg 
lsraeIisclter Praktiken, dle die Menschenrechte des 
paJUstinensfsehen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gehlete beelntrih:htlgen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowle geleitet von den Grundsätzen des humanitären 
Völkerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten32, sowie von den internationalen Normen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, Insbesondere der Allgemeinen 

· Erk1llrung der Menschenrechte" und den Internationalen 
Menschenrechtspakten40, 

unter Hinweis auf ihre einschlllgigen Resolutionen, 
einschließlicb Resolution 2443 (XXIIT) vom 19. Dezember 
1968, und die einschlllgigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

in Kenntnis des Aufstands ("Intifadah") des pa1IIstinensi
schen Volkes, 

In der lJberzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine 
grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des pa1IIstinensiscen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträcbtif.'D41, sowie der einschlllgigen Berichte 
des Generalsekretäts 2, 

in Anbetracht der am 13. September 1993 in Washington 
erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt 
AnhIingen und Binvernebmlichem Protokoll durch die Regie
rung des Staates Israel und die PaIästinensische Befreiungs-

· organisation22 sowie der darauffolgenden DurchfDhrungsver
einbsrungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 unterzeichne
ten Abkommens Ilber den Gaza-8treifen und das Gebiet von 
lericho", 

I. wiJrdigt die Bemllbungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 

.. _ 2200 A (XXI). AnJage. 
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des pallistinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von 
der Generalversammlung Ilhertragenen Aufgaben sowie seine 
Unparteilichkeit; 

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der 
Erll1Ilung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

3. mj/JbUUgt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des pallistinensischen Volkes und anderer 
Araber der bes_ Gebiete -letzen, wie aus den Berichten 
des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum hervOl'
geht"; 

4. verleiht der HojJmmg Ausdruck, daß diese Politiken 
und Praktiken im Lichte der jilDgsten positiven politischen 
Entwicklungen sofort ein Ende finden; 

S-. ersucht den Sunderausschuß, bis zur vollSlllndigen 
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen 
Politiken und Praktiken in dem besetzten pa1IIstinensiscben 
Gebiet einschließlich lerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu 
untersuchen, sich zur GewiibrIeistung des Wohls und der 
Menschenrechte der Völker der bes_ Gebiete nach Bedarf 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im 
Einklang mit dessen Vorscbriften ins Benehmen zu setzen und 
dem Generalsekretllr so bald wie möglich und danach je noch 
Notwendigkeit Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Sonderausschuß Cl14!Jerdem, dem Ge
neralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die 
jeweilige Sitnation in dem ~n pa1IIstinensischen Gebiet 
vorzulegen; 

7. ersucht den Sonderausschußfemer, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten pa1IIstinensiscben Gebiet 
einschließlich lerusa1ems und anderen seit 1967 von Israel 
besem-n arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

8. ersucht den Generalsekretlir, 

a) dem Sonderausschuß nlle erforderlichen Hi1fen zu 
gewiibren, auch soweit diese für Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfnlls auch kilnftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur VerflIgung zu stellen, die ihn bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgnben unterstiltzen; 

c) den Mitgliedstnnten die in Ziffer 6 erwilhnten periodi
schen Bericbte regelutiißig zukommen zu lassen; 

d) über die Sekretnrints-Hauptnbteilung Presse und 
Information mit nllen verflIgbaren Mitteln für eine möglichst 
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie 
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeits
ergebnisse zu sorgen und nötigenfnlls vergriffene Berichte des 
Sonderausschusses neu aufzulegen; 

e) der Generalversamm1ung auf ihrer fiJnfligsten Thgung 
über die ihm mit dieser Resolution übertragenen Aufgnben 
Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen
rechte des pallistinensischen Volkes und anderer Araber der 




